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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Joris IDE Deutschland GmbH 

 

 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) In den nachfolgenden Bestimmungen werden die Verkaufsbedingungen der JORIS IDE 

Deutschland GmbH geregelt. Soweit im Folgenden die Begrifflichkeit „Besteller“ verwen-

det wird, sind unsere Kunden, welche von uns Ware kaufen, gemeint. 

(2) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle unsere Ge-

schäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Besteller“). Die AGB gelten nur, wenn der 

Besteller Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

(3) Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nur dann und insoweit Ver-

tragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustim-

mungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der 

AGB des Bestellers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

(4) Diese AGB gelten insbesondere auch für Verträge über den Verkauf und/oder die Liefe-

rung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst her-

stellen oder bei Zulieferern einkaufen. Sofern nichts abweichendes ausdrücklich verein-

bart ist, gelten diese AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Bestellers gültigen 

bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinba-

rung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf 

sie hinweisen müssten. 

(5) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Besteller (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, 

ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

(6) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Besteller 

uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Mahnung, Erklä-

rung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Ge-

setzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die 

Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 

(7) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. 

Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
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sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen wer-

den. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Be-

steller Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – über-

lassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. 

(2) Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als verbindliches Vertragsangebot. Wird 

kein Festpreis vereinbart, gelten die jeweiligen Tagespreise. Sofern sich aus der Bestel-

lung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 2 

Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. 

(3) Werden Zugangsbestätigungen (schriftlich, in Textform) durch uns versandt, liegt darin 

noch keine verbindliche Annahme der Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Be-

stätigung des Zugangs zugleich die Annahme erklärt. 

(4) Die Annahme kann durch uns entweder schriftlich, in Textform (z.B. durch Auftragsbe-

stätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Besteller erklärt werden. 

(5) Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hin-

sichtlich bestehender Geschäftsbeziehungen bekannt, die nach pflichtgemäßem kauf-

männischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch die 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, sind wir berechtigt, unter 

Setzung einer angemessenen Frist vom Besteller nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zah-

lung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen. Im Weigerungsfalle können wir vom 

Vertrag zurücktreten, wobei Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig 

gestellt werden. 

 

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug / Teillieferungen 

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung an-

gegeben.  

(2) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Besteller zumutbar ist. 

(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 

einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Besteller hierüber 

unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. 

Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, 

ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung 

des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der 

Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch 

unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, 
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weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Be-

schaffung nicht verpflichtet sind. 

(4) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In 

jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Besteller erforderlich. 

(5) Die Rechte des Bestellers gemäß § 10 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, 

insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit 

oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt. 

 

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug, Höhere Gewalt 
(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung EXW (Incoterms 2020) ab dem 

in der Auftragsbestätigung benannten Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung 

und eine etwaige Nacherfüllung ist. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 

geht spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. Beim Versendungskauf geht 

jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spedi-

teur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Per-

son oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrüber-

gang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzli-

chen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme 

steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist. 

(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 

verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, 

so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehr-

aufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale 

Entschädigung i.H.v. 0,5% des Kaufpreises pro Kalenderwoche, welche jedoch für den 

Fall der endgültigen Nichtabnahme auf 50% des Kaufpreises beschränkt wird. Der An-

nahmeverzug beginnt mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mittei-

lung der Versandbereitschaft der Ware. Gibt der Besteller sieben Tage vor der Lieferfrist 

bzw. vor Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware an, dass die Lieferung zu einem 

späteren Zeitpunkt erfolgen soll, so entfällt unsere Berechtigung zur Geltendmachung 

von Lagerkosten im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1. 

Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbeson-

dere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben 

unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem 

Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich 

geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
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(4) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinde-

rung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn 

solche Ereignisse während eines vorliegenden Verzugs eintreten. Der höheren Gewalt 

stehen Epidemien, währungs-, handelspolitische und sonstige hoheitliche Maßnahmen, 

Streiks, Aussperrungen, von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Ma-

schinenbruch, Rohstoff- oder Energiemangel), Behinderung der Verkehrswege, Verzö-

gerung bei der Einfuhr-/Zollabfertigung sowie alle sonstigen Umstände gleich, welche, 

ohne von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen wesentlich erschweren oder unmög-

lich machen. Dabei ist es unerheblich, ob diese Umstände bei uns, dem Lieferwerk oder 

einem Vorlieferanten eintreten. Wird aufgrund der vorgenannten Ereignisse, die solche 

höherer Gewalt sind oder dieser gleichstehen, die Ausführung des Vertrages für eine der 

Vertragsparteien unzumutbar, insbesondere verzögert sich die Ausführung des Vertra-

ges in wesentlichen Teilen um mehr als 6 Monate, so kann diese Partei die Aufhebung 

des Vertrages erklären. Ansprüche für den Vertragspartner entstehen insoweit nicht. 

 

§ 5 Transportverpackungen, Entsorgung 

(1) Wir verwenden für die Lieferung der Waren an den Besteller Verpackungen, welche die 

Handhabung und den Transport in einer Weise erleichtern, dass deren direkte Berüh-

rung sowie Transportschäden vermieden werden, und typischerweise nicht zur Weiter-

gabe an den Endverbraucher bestimmt sind (Transportverpackungen). 

(2) Der Besteller verpflichtet sich, die von uns im Rahmen einer Warenlieferung an den Be-

steller in Verkehr gebrachten Transportverpackungen auf eigene Kosten zu entsorgen 

sowie diese vorrangig einer Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling 

zuzuführen. 

 

§ 6 Preise, Preisanpassung 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar EXW (Incoterms 2020) ab dem in der 

Auftragsbestätigung angegebenen Werk. Die Preise verstehen sich als Nettopreise. Zu-

sätzlich zu den Nettopreisen fällt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe 

an.  

(2) Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Besteller. 

(3) Soweit vertraglich pauschale Preise vereinbart worden sind, gelten diese Preise für den 

im Vertrag festgelegten Zeitraum (Preisbindungszeitraum). Nach Ablauf des Preisbin-

dungszeitraums gelten die tagesaktuellen Preise gemäß Abs. 1.  
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§ 7 Zahlungsbedingungen 

(1) Die Zahlung des Kaufpreises ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechnungsstel-

lung ohne Abzug zu leisten. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Ge-

schäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen 

Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit 

der Auftragsbestätigung. 

(2) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. Der Kaufpreis ist 

während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzin-

sen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens 

vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeits-

zins (§ 353 HGB) unberührt. 

(3) Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, werden sämtliche weiteren offenen Kaufpreis-

forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung sofort fällig gestellt. 

(4) Dem Besteller stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als 

sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung 

bleiben die Gegenrechte des Bestellers insbesondere gemäß § 10 Abs. 6 S. 2 dieser 

AGB unberührt. 

(5) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leis-

tungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt 

vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer 

Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen 

Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

(6) Für den Fall der Ausübung eines Rücktrittsrechts durch uns nach Abs. 5 oder im Falle 

der Nichtabnahme einer bereits gefertigten Bestellung, ist der Besteller verpflichtet, an 

uns eine pauschale Verkaufsausfallentschädigung in Höhe von 50% des Kaufpreises zu 

zahlen. Dabei behalten wir uns vor, einen höheren Schadensersatz zu fordern, wenn 

und soweit für den Eintritt des höheren Schadens ein Nachweis erbracht wird. Dem Be-

steller bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich 

geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen 

aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderun-

gen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 
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(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 

gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 

werden. Der Besteller hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein An-

trag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. 

Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälli-

gen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 

zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu ver-

langen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; 

wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rück-

tritt vorzubehalten. Zahlt der Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese 

Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Besteller zuvor erfolglos eine angemessene 

Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Besteller ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder 

zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 

oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 

wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir 

Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten 

oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Glei-

che wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden For-

derungen gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unse-

res etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an 

uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Be-

stellers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben uns ermächtigt. Wir ver-

pflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zah-

lungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfä-

higkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines 

Rechts gemäß Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir ver-

langen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuld-

ner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
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dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 

mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Bestellers 

zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehen-

den Waren zu widerrufen. 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr 

als 20%, werden wir auf Verlangen des Bestellers Sicherheiten nach unserer Wahl 

freigeben. 

 

§ 9   Änderungsvorbehalt 
Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber dem Ausstellungsstück oder Abbildungen in 

Katalogen, Preislisten etc. bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten 

Materialien liegen, handelsüblich und für den Besteller unter Berücksichtigung unserer Inte-

ressen zumutbar sind. Wird etwas anderes vereinbart, gilt dies jeweils nur für Ware aus einer 

Bestellung und aus derselben Charge. 

 

§ 10  Mängelansprüche des Bestellers 

(1) Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt 

bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Ver-

braucher (Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB). Ansprüche aus Lieferantenre-

gress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Besteller oder einen 

anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet 

wurde. 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware 

getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die 

als solche bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die Gegenstand 

des einzelnen Vertrages sind und dem Kunden vor seiner Bestellung überlassen worden 

sind oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden. 

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 

beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentli-

che Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) überneh-

men wir jedoch keine Haftung. 

(4) Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Unter-

suchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der 

Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige 

zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von 8 Kalendertagen 

erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. In jedem 
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Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 8 Kalendertagen ab Lieferung und bei der 

Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung 

schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. 

Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, 

ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß ange-

zeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung 

durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangel-

freien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetz-

lichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Mangelhafte Sachen oder 

Komponenten dürfen unter keinen Umständen ohne unsere vorherige schriftliche Zu-

stimmung vom Besteller zurückgesendet werden. 

(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der 

Besteller den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im 

Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

(7) Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gele-

genheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu über-

geben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangelhafte Sache nach 

den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den 

Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht 

zum Einbau verpflichtet waren. 

(8) Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbe-

sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbau-

kosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tat-

sächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Besteller die aus dem unbe-

rechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf-und 

Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für 

den Besteller nicht erkennbar. 

(9) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Besteller 

zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vor-

schriften entbehrlich ist, kann der Besteller vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kauf-

preis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

(10) Ein etwaiger Anspruch des Bestellers gegenüber uns nach § 445a BGB in der Fassung 

vom 1. Januar 2018 ist auf 10% des Kaufpreises begrenzt. Sollten die vom Besteller im 

Verhältnis zu seinem Besteller zu tragenden Kosten geringer ausfallen, kann er nur diese 

geringeren Kosten uns gegenüber geltend machen. Ansprüche des Bestellers nach § 
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445a BGB bestehen nicht, wenn er seiner Untersuchungs- und Rügeobliegenheit nach 

§ 377 HGB nicht nachgekommen ist. 

(11) Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 11 und sind im Übrigen ausge-

schlossen. 

 

§ 11 Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts an-

deres ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 

Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 

Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 

haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschrif-

ten (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur 

 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertrags-

pflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-

trags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner re-

gelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf 

den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverlet-

zungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen 

Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig ver-

schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und 

für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur 

zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 

Kündigungsrecht des Bestellers (insbesondere gemäß §§ 651, 649 BGB) wird ausge-

schlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 

§ 12 Verhaltenspflichten des Bestellers 
(1) Der Besteller ist verpflichtet, im Umgang mit der Ware die Vorgaben dieses § 12 zu be-

achten. 

(2) Produkte oder Komponenten dürfen nur in der Originalverpackung nach unserer Anwei-

sung transportiert und gelagert werden (Anweisungen betreffen unter anderem Aufbe-

wahrung an einem sicheren Ort, Mindesttemperatur, max. Luftfeuchtigkeit, neutrale 
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atmosphärische Bedingungen, etc.) oder, falls nichts näher angegeben ist, dürfen Pro-

dukte oder Komponenten nur in der Art und Weise behandelt werden, wie es allgemein 

für Produkte der Art üblich ist. 

(3) Unsere Anweisungen und Richtlinien dürfen nur nach Absprache mit uns geändert wer-

den bzw. müssen diese, falls eine Absprache nicht möglich ist, mit mindestens der glei-

chen Sorgfalt und Umsicht aufgestellt werden, wie sie für Produkte der Art üblich ist. 

(4) Produkte und Komponenten sind strikt in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen 

und Richtlinien (u. a. die Produktblätter im Katalog) oder in Ermangelung dessen min-

destens mit der gleichen Sorgfalt und Vorsicht gelagert, montiert und gewartet, wie sie 

für diese Art von Produkten allgemein anerkannt ist, um Schäden an den Produkten zu 

vermeiden und/oder eventuelle Unregelmäßigkeiten sofort zu ermitteln und zu melden. 

(5) Produkte und Komponenten dürfen weder nach unsachgemäßem Transport noch nach 

unzulässigen Anpassmethoden, Änderungen oder unzulässigen Änderungsversuchen 

verarbeitet oder aufgestellt werden. 

(6) Produkte und Komponenten dürfen nur einem „normalen Gebrauch“ für den beabsich-

tigten Zweck unterliegen und dürfen nicht für andere Zwecke gebraucht, missbraucht, 

beschädigt oder unsachgemäß verwendet werden.  „Normaler Gebrauch“ in diesem 

Sinne ist eine regelmäßige, normale und routinierte Verwendung des betreffenden Pro-

duktes, so wie von uns beabsichtigt und/oder empfohlen. 

(7) Produkte und Komponenten sind jederzeit gemäß unseren Anweisungen oder in Erman-

gelung dessen mindestens in regelmäßigen zeitlichen Intervallen zu warten, die mit der 

allgemein anerkannten Praxis für die Art von Produkten übereinstimmen.  

(8) Der Besteller und im  Falle eines Weiterverkaufs dessen Kunde und der Endverwender 

müssen insbesondere folgende Maßnahmen durchführen lassen (vorbehaltlich der Be-

rücksichtigung sämtlicher Regeln für eine gute Verarbeitung und aller Sicherheits- und 

Vorsichtsmaßnahmen bei der Durchführung der unten genannten Anweisungen): 

 

a) bei Produkten mit Schutzfolie die Folie innerhalb eines Monats ab Lieferung 

abnehmen; 

b) die Produkte in folgender Art und Weise lagern: Die Produkte müssen trocken 

(unter einer Abdeckung oder einem Segel) trocken gelagert werden. Es darf 

kein Wasser zwischen den Produkten stehen bleiben. Die Lagerung muss aus-

reichend belüftet werden. Die Produkte dürfen höchsten 1 Monat ab Lieferung 

gelagert werden; 

c) nicht beschichtete Schneidkanten oder von Korrosion betroffene Produkte 

müssen sofort mit Materialien und gemäß Verfahren laut Anweisungen des Ver-

käufers behandelt werden; zusätzlich müssen  
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d) regelmäßig, aber mindestens einmal jährlich, die Produkte und die Verkleidung 

des Bauwerks überprüft werden; außerdem müssen 

e) die Produkte regelmäßig gereinigt werden, wobei bei der Reinigung nach un-

seren Richtlinien und Anweisungen vorgegangen werden muss, oder, falls 

keine Anweisungen vorhanden sind, müssen die Produkte mit mindestens der 

gleichen Sorgfalt und Vorsicht behandelt werden, wie es allgemein für Produkte 

der Art üblich und anerkannt ist. 

 

§ 13 Rechte Dritter 
(1) Wir stehen nach Maßgabe dieses § 13 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von 

gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist, soweit er nicht auf Spezifi-

kationen, Zeichnungen, Modellen oder anderen Daten basiert, die uns durch den Bestel-

ler zur Verfügung gestellt wurden. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertrags-

partner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen 

der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden. 

(2) In dem Fall, dass ein zuständiges Gericht oder wir festgestellt haben, dass der Lieferge-

genstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, werden 

wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten den Liefergegenstand derart abändern 

oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, die Ware aber wei-

terhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Besteller durch Abschluss 

eines Lizenzvertrages mit dem Dritten das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt uns dies 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der Besteller berechtigt, von dem 

Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadens-

ersatzansprüche des Bestellers unterliegen den Beschränkungen des § 11 dieser AGB.  

(3)  Bei Rechtsverletzungen durch von uns gelieferte Produkte anderer Hersteller werden wir 

nach unserer Wahl unsere Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rech-

nung des Bestellers geltend machen oder an den Besteller abtreten. Ansprüche gegen 

uns bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses § 13 nur, wenn die gerichtliche 

Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen die Hersteller und Vorliefe-

ranten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 

 

§ 14 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für An-

sprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 

vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

(2) Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 

üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
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Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der ge-

setzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben 

auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, 

Abs. 3, §§ 444, 445b BGB). 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 

außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der 

Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung 

(§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadens-

ersatzansprüche des Bestellers gemäß § 10 Abs. 2 S. 1 und S. 2(a) sowie nach dem 

Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjäh-

rungsfristen. 

 

§ 15 Geheimhaltung 

An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausführungsanweisungen, Produkt-

beschreibungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 

vor. Derartige Unterlagen sind ausschließlich für die vertragliche Leistung zu verwenden und 

nach Erledigung des Vertrags an uns zurückzugeben. Gegenüber Dritten sind die Unterlagen 

geheim zu halten, und zwar auch nach Beendigung des Vertrags. Die Geheimhaltungsver-

pflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in den überlassenen Unterlagen enthaltene Wis-

sen allgemein bekannt geworden ist. 

 

§ 16 Verwendung von Bildern 
Der Besteller ist damit einverstanden, dass wir Fotos von Projekten, die mit unseren Materia-

lien erstellt wurde, aufnehmen und diese zu Werbezwecken (für Online- und Offline-Kommu-

nikation) verwenden. 

 

§ 17 Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Besteller gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, 

insbesondere des UN-Kaufrechts. 

(2) Ist der Besteller Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentli-

chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch 

internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 

mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Ansbach. Entsprechendes 

gilt, wenn der Besteller Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen 

auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB bzw. 

einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers 
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zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zu-

ständigkeiten, bleiben unberührt. 

 


